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2. Zeichenerklärung und Satzung der rechtskräftigen Fassung vom 
19.11.1983 
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A)  P L AN Z E I C H N U N G  –  3 .  ÄN D E R U N G  
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B )  Z E I C H E N E R K L ÄR U N G  –  3 .  ÄN D E R U N G  

 
Planliche Festsetzungen 
  

 

Grenze des räumlichen Geltungsberei-
ches „Jägerweg“ – 3. Änderung 
(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

  

Art der baulichen Nutzung  
(§ 5 Abs.2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 des BauGB, §§ 1 bis 11 der BauNVO) 

 
Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

  

Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 

 
Baugrenze 

  

Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

 
Straßenverkehrsflächen  

  

 
Straßenbegrenzungslinie 

  

 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung 

  

 
Rad- und Gehweg 

  

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. , § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) 

 
öffentliche Grünfläche 

  

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 

 
Erhaltung: Bäume 

  

Sonstige Planzeichen 

  

 
Sichtdreieck mit 70 m Schenkellänge 

  

 Flächen für Vorkehrungen zum Schutz 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen 
im Sinne des BISchG 
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Planliche Hinweise 

 

 
Anbauverbotszone zu St 2019 (12 m) 

  

 
Maßzahlen in m 

  

 

Flurstücksgrenze  
 
Flurnummer  
 
 
Bestandsgebäude 
 

  

 
Rückbau von Gebäuden 
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P R Ä AM B E L  

Die Stadt Weißenhorn erlässt aufgrund der § 2 Abs. 1 Satz 1, § 9, sowie § 10 des Bau-

gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl I S. 

3634), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), 

Art. 23 der Gemeindeverordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch 

§ 3 des Gesetzes vom 24.07.2020 (GVBl S. 350), Art. 6 und Art. 81 der Bayerischen Bau-

ordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, 

BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 

286), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 

18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I 

S. 1057) sowie des Art. 4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) in der 

Fassung vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 3 des 

Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. S. 286) folgenden 

 

Bebauungsplan „Jägerweg“ 
3. Änderung 

 

als Satzung. 
 
 

C )  AL L G E M E I N E  V O R S C H R I F T E N  

1. Inhalt des Bebauungsplanes 

1.1 Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes, gilt die von der Ingenieurge-
sellschaft Steinbacher-Consult mbH & Co. KG, Richard-Wagner-Straße 6, 
86356 Neusäß ausgearbeitete Planzeichnung vom 11.10.2021, in der Fassung 
vom 11.10.2021, die zusammen mit nachstehenden Vorschriften den Bebau-
ungsplan bildet. 

1.2 Der Geltungsbereich umfasst die in der Planzeichnung mit der Geltungsbe-
reichsgrenze umschlossenen Flächen der Flurstücknummern: Teilbereich 
2305/5, Teilbereich 2305/11, 2385/1, 2385/2, 2410/4, 2410/5, 2410/6, 2435/2, 
2435/3, 2436/12 sowie Teilbereich 2441/2 (Gemarkung Weißenhorn). 

 
 

2. Bestandteile 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

- Übersicht im M 1 : 10.000 

- Flächennutzungsplan im M 1 : 5.000  

- Luftbild im M 1: 5.000 

- Ursprüngliche Fassung des Bebauungsplans  

im M 1 : 1.000 
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A)  Planzeichnung im M 1 : 1.000 

B)  Zeichenerklärung 1. Änderung und Erweiterung 

C)  Allgemeine Vorschriften 

D)  Textliche Festsetzungen 

E)  Textliche Hinweise 

F)  Verfahrensvermerke 

Beigefügt ist: 

G)  Begründung 

H)  Anlagen 
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D )  T E X T L I C H E  F E S T S E T Z U N G E N  F Ü R  D E N  3 .  ÄN D E R U N G S -
B E R E I C H  

 
Für den Änderungsbereich gelten weiterhin die Festsetzungen des Bebauungs-
planes „Jägerweg“ (siehe dazu Fassung vom 19.11.1983) sowie der 1. und 2. Än-
derung mit Ausnahme der in dieser Satzung geänderten Festsetzungen für den 
Änderungsbereich. 

 
 P L AN U N G S R E C H T L I C H E  F E S T S E T Z U N G E N  

1. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16-21 BauNVO) 

1.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,4. 

Die Grundflächenzahl gilt als Höchstgrenze. Durch Hinzurechnung der Grundflächen 

von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 

§ 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche darf die zuläs-

sige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 50 % überschritten werden. 

1.2 Geschoßflächenzahl 

Für das Allgemeine Wohngebiet beträgt die maximal zulässige Geschoßflächenzahl 

(GFZ) 0,8. 

Bei der Berechnung der GFZ sind Geschosse, die keine Vollgeschosse nach den Best-

immungen der BayBO darstellen bei der Berechnung der Geschossflächenzahl ganz 

mitzurechnen.  

1.3 Zahl der Wohneinheiten 

Es sind maximal 7 Wohneinheiten je Einzelhaus zulässig. 

1.4 Zahl der Vollgeschosse 

Es sind maximal 2 Vollgeschosse (II) zulässig. 

 
 

2. Garagen / Stellplätze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Garagen und Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Stellplät-

ze sind auch innerhalb der Anbauverbotszone zulässig. 
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3. Höhenlage der Gebäude (Erweiterungsbereich) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 Abs. 2 Nr. 4 u. 18 Abs. 1 BauNVO) 

3.1 Unterer und oberer Höhenbezugspunkt 

Unterer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen (Firsthöhe) ist die Oberkante Fer-

tigfußboden des Erdgeschosses (EG-FFB).  

Die Firsthöhe ist definiert als oberster Abschluss der Dachhaut, gemessen von der 

Oberkante des EG-FFB. 

3.2 Höhenlage des Bezugspunktes 

Die Oberkante des EG-FFB darf nicht mehr als 0,30 m über der Höhenlage der 
Straßenachse der angrenzenden Erschließungsstraße liegen. Als Bezugspunkt 
auf der Straßenachse ist der Schnittpunkt der Verlängerung der Gebäudemitte 
im rechten Winkel zur Mitte der Fahrbahn (=Straßenachse). 

3.3 Firsthöhe (FH) 

Die maximale Firsthöhe beträgt 10,00 m. 

 
 

4. Anbauverbotszone 

Entlang der Staatsstraße ist eine Bauverbotszone von 12 m, gemessen vom 
befestigten Fahrbahnrand der Staatsstraße, von Bebauungen freizuhalten. Auf 
Artikel 2 der BayBO wird verwiesen. Ausnahmsweise dürfen Stellplätze auch 
innerhalb der Bauverbotszone errichtet werden. 

 

 

5. Grünordnung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB) 

5.1 Pflanzgebot 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zu begrünen. Für die Bepflan-
zung der privaten Grünflächen sind überwiegend standortgerechte Laubgehölze 
in Anlehnung an die potentielle Vegetation zu verwenden. Die Artenliste unter 
Punkt 4.2 dient der Pflanzenauswahl, ist aber nicht verpflichtend. 

Zur Gliederung des Gebietes sind je 450 m² angefangener privater Grund-
stücksfläche mindestens ein Baum 2. Ordnung bzw. zwei kleinkronige Bäume 
gemäß Artenliste zu pflanzen.  

Die zwei bestehenden Walnussgehölze sowie die zu pflanzenden Gehölze sind zu 

pflegen und zu erhalten. Ausfallende Gehölze sind spätestens in der darauf folgenden 

Pflanzperiode zu ersetzen und arttypisch zu entwickeln, wobei die Neupflanzungen 

ebenfalls den festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen haben. 

Die genaue Lage auf dem privaten Grundstück ist variabel. Der Grenzabstand von 

Pflanzen zum Nachbarn ist im Sinne des Art. 47 AGBGB (Gesetz zur Ausführung des 

Bürgerlichen Gesetzbuches) zu beachten. 
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5.2 Verkehrsflächen, Stellplätze und Zufahrten 

Verkehrsflächen mit geringer oder nur untergeordneter Belastung und sonstige nicht 

zwingend zu befestigende Flächen sind, mit Ausnahme aller Bereich, auf denen 

grundwassergefährdende Stoffe anfallen, mit un- oder teilversiegelten Beläge zu befes-

tigen. Die Verkehrsflächen, Stellplätze und Grundstückszufahrten sind als befestigte 

Flächen mit Versiegelungsbeschränkung auszuführen. Vorgesehen sind Porenpflaster, 

Rasenfugenpflaster, Sandfugenpflaster und ähnliche Beläge. 

 

5.3 Artenliste 

Mittelkronige Bäume (Bäume 2. Ordnung) 

Mindestpflanzqualität: Hochstamm (H), 3x verpflanzt, Stammumfang mind.  
14-16 cm in 1 m Höhe 

Acer campestre  Feldahorn 

Betula pendula Hänge-Birke 

Carpinus betulus Hain-Buche 

Juglans regia Walnuss 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Sorbus aucuparia Eberesche 

Sowie Obstbäume regionaltypisch-bewährter Sorten (Hochstamm, Stammum-
fang mindestens 7 cm) 

Kleinkronige Bäume  

Mindestpflanzqualität: Hochstamm (H), 3x verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm 
in 1 m Höhe 

Cornus mas Kornelkirsche 

Malus silvestris Wildapfel 

Sorbus aria Mehlbeere 

Sträucher 

Mindestpflanzqualität: 2x verpflanzt, Höhe 60 – 100 cm 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Rosa arvensis Feld-Rose 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
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6. Immissionsschutz 

Für die im Bebauungsplan mit der Kennzeichnung für besondere Vorkehrungen zum 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen markierten Flächen sind schützenswerte 

Aufenthaltsräume insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer möglichst so anzuordnen, 

dass eine größtmögliche Abschirmwirkung des Verkehrslärmes durch vorgelagerte 

Gebäude oder Anordnung der Räume auf der den Verkehrslärmimmissionen abge-

wandten Gebäudeseite erreicht wird.  

 

 

 Ö R T L I C H E  B AU V O R S C H R I F T E N  

 (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art. 81 Bayerischer Bauordnung – BayBO) 

7. Abstandsflächen 

Es gelten die Vorschriften nach Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO). 

 
 

8. Gestaltung der baulichen Anlagen  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

8.1 Kniestock 

Kniestöcke sind bis zu einer Höhe von max. 1,20 m zulässig. Gemessen wird 

von Oberkante Rohdecke bis Schnittpunkt Außenkante Mauerwerk mit Oberkan-

te Sparren. 

8.2 Dachüberstände 

Traufe: maximal 0,80 m 

Ortgang: maximal 0,40 m 

 
 

9. In-Kraft-Treten 

 Der Bebauungsplan „Jägerweg“ - 3. Änderung tritt mit der Bekanntmachung  
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

 

Stadt Weißenhorn, den  . . . . . . . . . . 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dr. Wolfgang Fendt, 1. Bürgermeister (Siegel)  
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E )  T E X T L I C H E  H I N W E I S E  

1. Niederschlagswasser 

1.1 Unverschmutztes Niederschlagswasser 

Dieses soll aufgefangen und zur Gartenbewässerung gespeichert und verwendet wer-

den. 

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen Regeln 

zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-

ser (TRENGW), das DWA‐ Arbeitsblatt A 138 „Bau und Bemessung von Anlagen zur 

dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser“ 

sowie das DWA‐ Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regen-

wasser“ sind zu beachten. 

Soweit das im Baugebiet gesammelte unverschmutzte Niederschlagswasser gedros-

selt dem bestehenden Mischwasserkanal zugeführt werden soll, wird auf den Vollzug 

der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 23.02.2006 (Az. 52.15-6323/02 V 48.1) hingewie-

sen; es ist vom Einleiter eigenverantwortlich zu prüfen, ob ein Ergänzungs-

/Tekturverfahren erforderlich ist – etwaige Anträge sind selbstständig zu stellen. 

Sofern die Einleitungen nicht unter die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 

fallen, sind für die Versickerung des Niederschlagswassers beim zuständigen Landrat-

samt prüffähige PIanunterlagen nach der WPBV (3-fach) mit einem Antrag auf Ertei-

lung einer wasserrechtlichen Erlaubnis einzureichen. 

Ist die Einleitung gemäß der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung erlaubnisfrei, 

sind dennoch folgenden Daten mitzuteilen: 

― Einleitungsstelle mit Flurnummer und Gemarkung 

― Art der Versickerung (z.B. Muldenversickerung, Rohr-Rigolen-
Versickerung etc.) 

― Einleitungsmenge/Sickerrate in I/s 

― Angabe der an eine Versickerungsanlage angeschlossenen Fläche 

Eine Einleitung von Niederschlagswasser in einen Vorfluter darf nur erfolgen sofern ei-

ne Versickerung aus hydrogeologischen Gründen nicht oder nur mit hohem Aufwand 

möglich ist. 

Hierbei sind die "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer" (TRENOG) zu beachten. Sofern die 

Anforderungen der TRENOG nicht eingehalten werden, sind dem zuständigen Land-

ratsamt für die Einleitung des Niederschlagswassers prüffähige Plan unterlagen nach 

der WPBV (3-fach) mit einem Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 

vorzulegen. 

Ab einem Versiegelungsgrad von mehr als 40 % muss das ankommende Nie-

derschlagswasser zurückgehalten und gedrosselt an den vorhandenen Misch-

wasserkanal abgegeben werden. 
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1.2 Verschmutztes Niederschlagswasser 

Aus Gründen des Gewässerschutzes ist verschmutztes Niederschlagswasser zu sam-

meln und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. Schmutzwasserkanalisation zu 

beseitigen (dies gilt auch für Bereiche, die im Trennsystem entwässert werden). 

1.3 Oberflächenwasser und wild abfließendes Wasser 

Wild abfließendes Wasser (Hangoberflächenwasser) darf durch die Bebauung in sei-

nem Lauf nicht so verändert werden, dass Nachteile für tiefer oder höher liegende 

Grundstücke damit verbunden sind (§ 37 WHG). Etwaige Geländeveränderungen sind 

so vorzunehmen bzw. die Entwässerungseinrichtungen sind so anzulegen, dass dieses 

Wasser schadlos abgeführt wird. 

Zum Schutz der einzelnen Gebäude vor oben genanntem wild abfließendem Wasser 

sind gegebenenfalls Objektschutzmaßnahmen vorzusehen, wobei das anfallende 

Wasser dadurch nicht auf andere Grundstücke abgeleitet werden darf. 

1.4 Gebäudegestaltung 

Es wird empfohlen, die Keller wasserdicht (rissbreitenbeschränkende Betonbauweise) 

auszubilden und die Gebäude gegen den Auftrieb zu sichern (weiße Wanne). 

Öffnungen in den Gebäuden sind so zu gestalten, dass wild abfließendes Wasser nicht 

eindringen kann. 

 

 

2. Anzeigepflichtige Erdaufschlüsse 

Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar 

auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken 

können, sind dem zuständigen Landratsamt einen Monat vor Beginn der Arbeiten an-

zuzeigen (§ 49 Wasserhaushaltsgesetz - WHG-). Ergibt sich, dass auf das Grundwas-

ser eingewirkt wird, so sind die Arbeiten nach Art. 30 Bayerische Wassergesetz 

(BayWG) einzustellen, bis die Gewässerbenutzung oder der 

Gewässerausbau vorzeitig zugelassen oder die erforderliche Erlaubnis erteilt oder der 

Plan festgestellt oder genehmigt ist, soweit nicht eine erlaubnisfrei Gewässerbenut-

zung vorliegt. 

Das DWA-Merkblatt M 119 „Risikomanagement in der kommunalen Überflutungsvor-

sorge“ sowie das DWA-Arbeitsblatt A 100 „Leitlinien der integralen Siedlungsentwässe-

rung“ (ISiE) sind zu beachten. 
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3. Grundwasser 

Befristete Anschneidungen von Grundwasser im Zusammenhang mit der Ausführung 

der einzelnen Baumaßnahmen bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach Art. 

70 Abs. 1 Nr. 3 BayWG. Diese wäre ggf. rechtzeitig vor Baubeginn beim zuständigen 

Landratsamt zu beantragen. 

Eine ständig andauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulässig. 

Das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierfür 

bestimmt oder geeignet sind, unterliegt der wasserrechtlichen Erlaubnispflicht (§ 9 Abs. 

2 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz; WHG). 

Bei der Errichtung von Hausdrainagen ist darauf zu achten, dass diese nicht an den 

Schmutz- bzw. Mischwasserkanal angeschlossen werden. 

 
 

4. Wasserversorgung 

Sämtliche Neubauten sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage anzuschließen. 

Die hierzu erforderliche Wasserverteilung ist so auszuführen, dass ausreichende Be-

triebsdrücke und auch die Bereitstellung von Löschwasser im Brandfall über die öffent-

liche Anlage gewährleistet sind. 

 
 

5. Brandschutz 

Der Löschwasserbedarf ist über die zentrale Wasserversorgung sicherzustellen. Nach 

den technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblatt W405 ist in Wohngebieten eine Be-

reitstellung von mindestens 800 l/min über zwei Stunden erforderlich. 

Das Hydrantennetz ist nach den technischen Regeln des DVGW Arbeitsblatt W 331 

auszubauen. Hydranten sind im Abstand von ca. 140 m zu situieren. 

Für Gebäude, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrs-

fläche entfernt sind, müssen Zufahrtswege für die Feuerwehr nach der Richtlinie über 

Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken angelegt werden. 

Die Mindestabstände zwischen Bauten und Starkstromleitungen müssen den Vorschrif-

ten des Verbandes Deutscher Elektrotechniker VDE 0132 und 0210 entsprechen. Zur 

Durchführung eines sicheren Löschangriffs muss der Abstand zwischen dem mögli-

chen Standplatz eines Strahlrohres (z.B. Geländeoberfläche, Balkon, Traufe) und den 

Leiterseilen mindestens 9,50 m betragen.  

 
 

6. Müllbeseitigung 

Die Beseitigung und Verwertung von Abfällen ist mit dem zuständigen öffentlich-

rechtlichen Entsorger, hier dem zuständigen Landratsamt, abzustimmen. 

Es sind auf jedem Baugrundstück ausreichende Stellflächen für Müllcontainer, bzw. 

Tonnen vorzusehen (möglichst am Straßenrand). 
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7. Immissionsschutz 

7.1 Einsatz von stationär betriebenen haustechnischen Anlagen 

Um Belästigungen durch Luftwärmepumpen zu vermeiden, müssen Geräte, wenn sie 

außerhalb von Gebäuden errichtet werden, die Immissionsrichtwerte [tags 55 dB(A) 

bzw. nachts 40 dB(A)] am nächstgelegenen maßgeblichen  

Immissionsort nach TA Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. Gegebenenfalls 

sind die Geräte zur Einhaltung dieser Vorgabe schalltechnisch wirksam ein zu hausen.  

Bei der Wahl des Aufstellungsortes wird Folgendes empfohlen:  

― Ausrichtung der Anlagen in Richtung der Verkehrsflächen, um einen 
größeren Abstand zum Nachbargrundstück zu erreichen.  

― Das Gerät sollte nicht zwischen zwei reflektierenden Flächen (Hauswän-
de, Vordach) aufgestellt werden. Wenn der Gerätelärm von massiven 
Wänden reflektiert wird, erhöht sich der Geräuschpegel am Immissions-
ort.  

― Außen aufgestellte Geräte sollten nicht auf schallharten Böden wie Be-
ton, Fließen oder Asphalt aufgestellt werden. Besser sind z.B. Grasflä-
chen, Rindenmulch o.ä.  

― Der Luftstrom des Ventilators muss sich auf eine Länge von 3-5 m unge-
hindert ausbreiten können.  

― Einhausung der Anlagen ist ggf. zu empfehlen.  

Bei der Wahl des Gerätes wird Folgendes empfohlen:  

― Aus Sicht des Lärmschutzes ist eine Innenaufstellung zu bevorzugen.  

― Das Gerät sollte einen möglichst geringen Schallleistungspegel haben. 
Ein Schallleistungspegel von 50 dB(A) entspricht dem aktuellen Stand 
der Technik.  

― Die Anlage darf möglichst wenig tieffrequente Geräuschanteile erzeugen. 
Auch dürfen Geräusche nicht tonhaltig sein, d.h. es sollten keine Einzel-
töne (Brummen, Pfeifen) hervortreten.  

Ausreichend dimensionierte Pufferspeicher können Anschaltvorgänge und  

Betriebszeiten zur Nachtzeit verringern. 

Der Leitfaden der LAI (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz) für die 

Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Klimageräte, Kühl-

geräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke) vom 

28.08.2013, aktualisiert durch Beschluss der 139. LAI-Sitzung vom 24.03.2020, ist zu 

beachten 

Im Zusammenhang mit der Errichtung von Wohngebäuden im mit Planzeichen „Kenn-

zeichnung für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen“ gekennzeichneten Bereich bedarf es eines Nachweises der Luftschall-

dämmung von Außenbauteilen (Tabelle 8 der Norm DIN 4109) vor Außenlärm (siehe 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Ver-

kehr vom 26. November 2014 Az.: IIB9-4132-014/91). 
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8. Wärmepumpen-Systeme 

Ob der Baugrund bzw. das Grundwasser im Baugebiet für einen Einsatz von 
Grundwasser-Wärmepumpen geeignet ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Die fachli-
che Begutachtung für Anlagen bis zu einer Leistung von 50 kJ/s wird hier von 
privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft (PSW) durchgeführt. 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/sachverstaendige_wasserrecht/psw/index.htm 

Anhand der Übersichtskarte im Energie-Atlas Bayern kann der Bau einer Erd-
wärmesondeanlage nach hydrogeologischen und geologischen Bedingungen 
geprüft werden:  

https://www.energieatlas.bayern.de 

Alternativ können u. U. Erdwärmekollektoren-, Erdwärmekörbe- oder Luftwär-
mepumpen-Systeme realisiert werden. 

 
 

9. Altlasten und vorsorgender Bodenschutz 

Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, 
Altablagerungen o. Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das zu-
ständige Landratsamt einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in 
die Wege leitet. 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus er-
höhten Schadstoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu 
zusätzlichen Kosten bei der Verwertung/Entsorgung führen können. Es wird 
daher empfohlen, vorsorglich Bodenuntersuchungen durchzuführen. Das zu-
ständige Landratsamt ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen in 
Kenntnis zu setzen. 

Sofern bei Erd- und Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkei-
ten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung 
oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das zuständige Landratsamt, Boden-
schutzbehörde, zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1 Bayerisches Bo-
denschutzgesetz) und das weitere Vorgehen abzustimmen. Der Aushub ist z. B. 
in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmaß-
nahme ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials geklärt ist. 

Verwertung des Oberbodens 

Im Sinne des § 202 BauGB ist der Mutterboden, der bei der Errichtung und Än-
derung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der 
Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. 

 
 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/sachverstaendige_wasserrecht/psw/index.htm
https://www.energieatlas.bayern.de/
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10. Denkmalschutz 

10.1 Art. 8 Abs. 1 DSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. 
Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grund-
stücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund ge-
führt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der 
Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Ar-
beitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den 
Leiter der Arbeiten befreit. 

10.2 Art. 8 Abs. 2 DSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von ei-
ner Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 
Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet. 

 

 

11. Naturschutz 

Vor Rodung, der zu entfernenden Gehölzstrukturen und vor dem Abriss aktuell 
bestehender Gebäude ist zu untersuchen, ob diese aktuell als Fortpflanzungs-  
oder Überwinterungsstätte genutzt werden. 

Bei Einhaltung der genannten Vermeidungsmaßnahmen wird davon ausgegan-
gen, dass durch die Umsetzung der Planung keine Verbotstatbestände gemäß 
§ 44 Abs. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden. 
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F )  V E R F AH R E N S V E R M E R K E  

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung am __.__.2020 die Aufstellung der 3. Änderung 
des Bebauungsplanes „Jägerweg“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Zu dem Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Jägerweg“ in der Fas-
sung vom 08.03.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.03.2021 bis 22.04.2021 
beteiligt. 

3. Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Jägerweg“ in der Fassung 
vom 08.03.2021 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom 22.03.2021 bis 22.04.2021 öffentlich ausgelegt. 

4. Zu dem Entwurf II der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Jägerweg“ in der 
Fassung vom 05.07.2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit 
vom 25.08.2021 bis 15.09.2021 beteiligt. 

5. Der Entwurf II der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Jägerweg“ in der Fas-
sung vom 05.07.2021 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 02.08.2021 bis 16.08.2021 öffentlich 
ausgelegt. 

6. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 11.10.2021 die 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Jägerweg“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 
11.10.2021 als Satzung beschlossen. 

Stadt Weißenhorn, den . . . . . . . . . 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dr. Wolfgang Fendt, 1. Bürgermeister (Siegel) 

7 Ausgefertigt mit all seinen Bestandteilen 

 Stadt Weißenhorn, den . . . . . . . . . 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Dr. Wolfgang Fendt, 1. Bürgermeister (Siegel) 
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8. Der Satzungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplanes „Jägerweg“ 
wurde am . . . . . . . . . gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Jägerweg“ mit Begründung wird seit 
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im Rathaus zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 3. 
Änderung des Bebauungsplanes „Jägerweg“ ist damit in Kraft getreten. Auf die 
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 
215 BauGB wird hingewiesen. 

 Stadt Weißenhorn, den . . . . . . . . . 

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Dr. Wolfgang Fendt, 1. Bürgermeister (Siegel) 
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G )  B E G R Ü N D U N G  

1. Anlass der Planung 

Der Bebauungsplan „Jägerweg“ der Stadt Weißenhorn besitzt Rechtskraft seit 
dem 19.11.1983. Das Gebiet des Bebauungsplanes ist bereits vollständig be-
baut.  

Aktuell besteht aufgrund der Anforderungen der Gesellschaft ein erhöhter  
Bedarf an Wohnungen innerhalb des Stadtgebietes. Um diesen gerecht zu wer-
den, werden verstärkt innerstädtische Potentiale genutzt. Die Grundstücksbe-
sitzer der Grundstücke Fl. Nrn. 2435/2, 2435/3 und 2436/12 stehen mit einem 
Bauträger in Verhandlungen, der wiederrum mit der Stadt Weißenhorn einen 
städtebaulichen Vertrag zur Überplanung dieses Bereiches geschlossen hat. 
Die Stadt beabsichtigt diesen Bereich entsprechend durch ein Bauleitplanver-
fahren sinnvoll nachzuverdichten um den geänderten Anforderungen und ins-
besondere dem Bedarf an dringend benötigten Wohnraum entgegenzuwirken. 
Ziel und Zwecke der Planung ist es auf den oben genannten Flurnummern ein 
Mehrfamilienhaus mit bis zu 7 Wohneinheiten zu errichten. Die Bestandsge-
bäude auf den Grundstücken mit den Fl.-Nrn. 2435/2 und 2435/3 sollen zurück-
gebaut und durch den Bau des Mehrfamilienhauses ersetzt werden. Um dieses 
Vorhaben zu ermöglichen, muss eine Anpassung des Geltungsbereichs, der 
Baugrenze sowie die Erhöhung der zulässigen Vollgeschosse auf zwei an der 
Zahl erfolgen. Die Art der baulichen Nutzung (Allgemeines Wohngebiet im Sin-
ne des § 4 BauNVO) und die Gestaltung der Gebäude (u. a. Dachneigung) ent-
sprechen dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Jägerweg“ sowie der 1. und 2. 
Änderung. Dadurch fügt sich der Neubau in seiner Gestalt harmonisch in das 
Stadtbild ein. 

Es handelt sich bei der vorliegenden Planung um einen Angebotsbebauungs-
plan. Da es sich hierbei um ein projektbezogenes Vorhaben handelt, wurde ei-
ne Verschattungsstudie durchgeführt. Diese zeigt, die Schattenwürfe im Laufe 
des Jahres (23. März / 23. Juni / 23. September / 23. Dezember) zu unter-
schiedlichen Uhrzeiten auf und ist unter H) Anlage den Unterlagen beigefügt. 
Hieraus wird ersichtlich, dass es morgens zu kurzzeitigen Verschattungen des 
westlichen Nachbargrundstücks kommt. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se bleiben jedoch vollständig gewahrt. Dies wird auch durch die textlichen Fest-
setzungen der 3. Änderung umgesetzt.  
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2. Flächennutzungsplan 

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Weißenhorn ist das Plange-
biet als Wohnbaufläche dargestellt. Eine Berichtigung des Flächennutzungspla-
nes ist nicht von Nöten. 

Abb. 1: Ausschnitt aus rechtswirksamem Flächennutzungsplan (ohne 
Maßstab) 

 
 

3. Verfahren 

Im Sinne der Innenentwicklung und Nachverdichtung soll auf den Grundstücken 
mit den Fl.-Nrn. 2435/2, 2435/3 sowie 2436/12, Gemarkung Stadt Weißenhorn, 
das Baurecht für eine, der heutigen Zeit angepassten, Wohnbebauung ange-
passt werden. Damit wird vor allem dem Bedarf an Investitionen zur Versorgung 
der Bevölkerung mit Wohnraum Rechnung tragen. Es wird folglich ein be-
schleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt.  

Gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der 
Erstellung eines Umweltberichtes abgesehen. 
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4. Prüfung der Belange des BNatSchG/BayNatSchG 

Arten und Lebensräume 

Unabhängig von den Regelungen des § 13 BauGB gelten die Regelungen des 
BNatSchG und des BayNatSchG (bspw. hinsichtlich Artenschutz) weiterhin, so 
dass deren Belange nachfolgend geprüft und abgehandelt werden.  

Das Plangebiet befindet sich im städtischen Innenbereich mit einer gewachse-
nen städtebaulichen Struktur. 

Gesetzlich geschützte oder amtlich kartierte Biotope sind nicht vorhanden. 

Gemeldete Schutzgebiete nach dem erweiterten Naturschutzrecht (Natur-
schutzzonen, FFH-Gebiete, etc.) sind von der Planung im Geltungsbereich nicht 
betroffen. 

Die Bedeutung des Plangebietes für das Schutzgut Arten und Lebensräume 
kann als gering bewertet werden. 

Es ist davon auszugehen, dass sich durch die zu erwartende Bebauung insge-
samt keine Verschlechterung der Lebensraumstrukturen ergibt. Die zwei prä-
genden Einzelgehölze (Walnussbäume) sind, auch während der Bauphase, zu 
erhalten. Entsprechend den textlichen Festsetzungen sind Ersatzpflanzungen 
auf dem Grundstück zu tätigen. Die öffentliche Grünfläche auf den Fl.-Nr. 2385 
bleibt vollumfänglich erhalten. 

Für die naturschutzfachlich bedeutsamen Strukturen im weiteren Umfeld wird 
aufgrund der Entfernung sowie der Geringfügigkeit der zu erwartenden Auswir-
kungen nicht von Beeinträchtigungen durch die vorliegende Änderung ausge-
gangen. 

Fazit: 

Es werden keine Anhaltspunkte für das Auslösen artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände nach § 44 Abs. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungs-, 
Störungs- und Schädigungsverbot) gesehen. 

Gesetzlich geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG sowie Art. 16 BayNatSchG 
sind im Planungsgebiet oder in der unmittelbaren Umgebung nicht vorhanden. 
Aufgrund der Geländestruktur und intensiver Vornutzung ist nicht mit besonders 
geschützten Tier- und Pflanzenarten zu rechnen. 

 
 

5. Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung, dazu zählen Geschossflächenzahl, zulässige 
Wohneinheiten sowie die Anzahl der Vollgeschosse, sind im Änderungsbereich 
anders definiert, als im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan „Jägerweg“ so-
wie der 1. und 2. Änderung. Um das Bauvorhaben eines Mehrfamilienhauses 
möglich zu machen wird das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung geringfü-
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gig erhöht. Dies widerspricht nicht dem gewachsenen Ortsbildcharakter. Der 
Baukörper des Mehrfamilienhauses fügt sich in seiner Form in die bestehenden 
Baustrukturen ein. Eine zweigeschossige Bebauung entspricht hierbei der nä-
heren Umgebung und kann städtebaulich gegenüber der bestehenden einge-
schossigen Bebauung entlang des nördlichen Jägerwegs durchaus als verträg-
lich angesehen werden. Hierbei helfen auch die geltende Abstandsflächenrege-
lung. 

 
 

6. Garagen / Stellplätze 

Garagen und Stellplätze werden außerhalb der überbaubaren Fläche zugelas-
sen, um eine sinnvolle und flexible Errichtung der zu erbringenden Plätze für 
den ruhenden Verkehr auf dem Grundstück zu ermöglichen. Die Garagen sind 
im Einklang der Anbauverbotszone in 12 m Abstand zur Roggenburger Straße 
zu errichten. Dadurch kann eine Barriere gegenüber den Lärmimmissionen des 
Straßenverkehrs geschaffen werden und dient dem Schutz der Wohnbebauung. 
Stellplätze dürfen auch innerhalb der Anbauverbotszone errichtet werden. 

 
 

7. Höhenlage der Gebäude (mehrgeschossige Garage)  

Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Jägerweg“ wurden keine Festsetzungen zu 
Wandhöhe und Firsthöhe getroffen. Für eine eindeutige städtebauliche Ord-
nung sowie einer eindeutigen Vorgabe für die Umsetzung der künftigen Bebau-
ung im Änderungsbereich des Bebauungsplanes wird eine maximale Firsthöhe 
festgesetzt. 

 
 

8. Gestaltung der Gebäude 

Die maximale Höhe des Kniestocks sowie die Breite der Dachüberstände wer-
den, der künftigen Bebauung entsprechend, geringfügig angepasst. Die Erhö-
hung der Maße des Kniestocks und der Dachüberstände widersprechen nicht 
der umliegenden Bebauung. 

 

9. Telekommunikation 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Für den 
rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist 
es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Be-
bauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der Telefon-
nummer 0800 33 01903 oder unter der Internetadresse 
„https://www.telekom.de/hilfe/bauherren/ihr-hausanschluss“ so früh wie möglich, 
mindestens vier Monate vor Baubeginn, angezeigt werden. 

http://www.telekom.de/hilfe/bauherren/ihr-hausanschlus
http://www.telekom.de/hilfe/bauherren/ihr-hausanschlus
http://www.telekom.de/hilfe/bauherren/ihr-hausanschlus
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Kabel Deutschland Vertriebs- und Service-GmbH & Co. KG  

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Kabel Deutsch-
land Vertriebs- und Service-GmbH & Co. KG. Es wird darauf hingewiesen, dass 
diese Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht 
überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 

Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung der Telekommunikationsan-
lagen erforderlich werden, benötigt die Kabel Deutschland Vertriebs- und Ser-
vice-GmbH & Co. KG mindestens drei Monate vor Baubeginn einen Auftrag an 
TDRS-Bayern.de@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu 
veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können. 

Es wird ebenfalls darauf verwiesen, dass der Kabel Deutschland Vertriebs- und 
Service-GmbH & Co. KG ggf. (z. B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnah-
men) die durch den Ersatz oder die Verlegung der Telekommunikationsanlagen 
entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind. 

 
 

10. Leitungen 

Erdgasleitungen 

Es wird darauf verwiesen, dass im Planungsbereich bereits Erdgasleitungen 
von der Schwaben Netz GmbH betrieben werden, deren Bestand und Betrieb 
unbedingt zu sichern ist. 

Zum Schutz dieser Erdgasleitungen ist auf Wechselwirkung zwischen Baumbe-
pflanzung und Leitung laut Regelwerk (GW 125) zu achten. 

Aktuelle Bestandspläne können auf der Homepage der Schwaben Netz GmbH 
unter folgender Adresse angefordert werden: http://planauskunft.schwaben-
netz.de/. 

Fernwärme 

Eine Versorgung des Planungsgebietes mit Fernwärme aus dem Bestandsnetz 
der FWW - Fernwärme Weißenhorn GmbH ist bei entsprechender Wirtschaft-
lichkeit vorgesehen. 

 

http://planauskunft.schwaben-netz.de/
http://planauskunft.schwaben-netz.de/
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H )  AN L AG E N  

1. Bauvorhaben mit Geltungsbereich 
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2. Gebäudeschnitt 

 
 
 

3. Ansicht der Gebäude 
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4. Verschattungsstudie 

Schattenwürfe im Laufe des Jahres (23. März / 23. Juni / 23. September / 
23. Dezember) zu unterschiedlichen Uhrzeiten. 
 
23. März um 8:30 Uhr: 

 
23. März um 10 Uhr:

 
  



Stadt Weißenhorn  H) ANLAGEN 

Bebauungsplan „Jägerweg“ – 3. Änderung  Rechtsverbindliche Fassung vom 11.10.2021 
 

 

Steinbacher-Consult Seite 36 von 41 
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG 

23. März um 12 Uhr: 

 
23. März um 14 Uhr: 

 
23. März um 16 Uhr: 
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23. Juni um 8:30 Uhr: 

 
23. Juni um 10 Uhr: 

 
23. Juni um 14 Uhr: 
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23. September um 8:30 Uhr: 

 
23. September um 10 Uhr: 

 
23. September um 12 Uhr: 
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23. September um 14 Uhr: 
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23. Dezember um 8:30 Uhr: 

 
23. Dezember um 9 Uhr: 

 
23. Dezember um 9:30 Uhr: 
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23. Dezember um 10 Uhr: 

 
23. Dezember um 12 Uhr: 

 
23. Dezember um 14 Uhr: 

 


